
  

Wie wird man Schulleiter/in in NRW?  

Das Konzept 
 

 

Wahrnehmung von leitungsnahen Aufgaben  
(in der Schule, Lehrerausbildung, Schulaufsicht) 

Vorbereitende Qualifizierung  

Eignungsfeststellungsverfahren 
(Assessmentcenter) 

geeignet (noch) nicht geeignet 

Orientierungsfortbildung 

Qualifizierung - 
Aufgabenwahr-

nehmung 

Bewerbung an einer Schule  
(Verwendungsbreite, Sprungbeförderung möglich) 

Vorschlag durch die Schulaufsicht (mind. 2 Personen) 

Wahl durch die Schulkonferenz 

Schulträger: Zustimmung Schulträger: Nicht-Zustimmung 

Schulkonferenz:  
Wahl eines anderen Bewerbers  

Schulleiter/in auf Zeit  
(2x5 Jahre) 

Ausschreibung  
Neues Wahlverfahren 

Schulleiter/in im Amt auf 
Lebenszeit 



  

Wie wird man Schulleiter/in in NRW?  

Die aktuelle Lage (2008) 

Leistungsbericht 
Schulleiter/in 

Vorbereitende Qualifizierung 

Eignungsfeststellungs-
verfahren (EFV) 

 

nicht geeignet 

Qualifizierung 

geeignet 

Dienstliche Beurteilung 
(bei Übereinstimmung nach Akten-
lage, bei Abweichung nach schul-
fachlichem Gespräch) 

Vorschlag der Schulaufsicht für die Schulkonferenz 
(Bestbeurteilung, Bewährung im höheren Amt, Gleichstel-

lung und Frauenförderung, Schwerbehinderung, Dienstalter) 

Wahl durch die Schulkonferenz 
(bei Ablehnung: Neuausschreibung für andere Bewer-

ber/innen, ggf. Besetzung durch Schulaufsicht) 

Votum des Schulträgers 
(Ablehnung nur wirksam in Übereinstimmung mit den  

dienstrechtlichen Vorgaben) 
 

Schulleitung als Amt auf Probe (2 Jahre) 

Entscheidung Schulaufsicht über Bewährung 

Schulleitung als Amt auf Lebenszeit 


